
Vorhabenträger Vorhaben Vorher jetzt im PFV Länge in km Status
tennet 3/4

A

A1 14 Festlegung eines Untersuchungsrahmens Q3/2020
tennet 3/4 A2 8 Festlegung eines Untersuchungsrahmens Q3/2020
tennet 3/4 A3 43 Festlegung eines Untersuchungsrahmens Q3/2020
tennet 3/4 A4 37 Festlegung eines Untersuchungsrahmens Q3/2020
tennet 3/4

B
B1 B wird noch aufgeteilt

tennet 3/4 B2 184 Bundesfachplanung mit Nacherörterung des TKS 434 Q3/2019
TransnetBW 3/4 B3 B wird noch aufgeteilt
TransnetBW 3/4 C

C1 46 Antragkonferenz Q1/2021
TransnetBW 3/4 C2 65 Antragkonferenz Q1/2021
TransnetBW 3/4 D

D1 76 Antragkonferenz Q1/2021
TransnetBW 3/4 D2 110 Antragkonferenz Q1/2021
TransnetBW 3

E
E1 68 Antragkonferenz Q1/2021

TransnetBW 3 E2 79 Festlegung eines Untersuchungsrahmens Q1/2021
TransnetBW 3 E3 17 Antragkonferenz Q4/2020
Summe 747

der Untersuchungsrahmen fest, dann können die VHT den Plan und die Unterlagen einreichen nach NABEG § 21.
Daraufhin hat die BNetzA die Frist von _______________ um diese Unterlagen für vollständig zu erklären.
Danach fängt das umfangreiche Anhörungsverfahren nach NABEG § 22 an.

Für C2 gilt NABEG § 20 bis 26.03.2021 also Ende März, danach nach Abschnitt 3 eine Frist von 2 Monaten, also Ende Mai steht dann
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